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  Seite: 1/2 

BESCHLUSS 
der 46. öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Groß Glienicke am 

18.06.2013 

 
 
 Straßennamen für Waldsiedlung Villenpark im 2. Bauabschnitt 

Vorlage: 13/OBR/0091 
  

   
 

Der Ortsbeirat schlägt für die Straße im 2. Bauabschnitt zwischen Haus 5 
und Preußenhalle vor: „Georg-Sigismund-von-Oppen-Weg“.  

 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit 5 Ja-Stimmen angenommen,  
bei 1 Stimmenthaltung. 
 
 

 
 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder 
des Ortsbeirates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Dem Beschluss wird ___1__ Seite beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 19. Juni 2013 F.d.R.    B. Ernst 
               Schriftführerin 

5 von 11 in Zusammenstellung



   
  Seite: 2/2 

 
Begründung: 
Der Weg durch Bauabschnitt 2 verläuft über den Platz, der ehemals Exerziergelände war. 
Daher sollte an dieser Stelle im Straßennamen ein historischer Bezug zur Militärgeschichte 
hergestellt werden. Gebaut wurde die Kaserne im Nationalsozialismus als 
ehrmachtskaserne. Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, im Straßennamen bewusst einen 
Bezug zum Widerstand gegen das Hitlerregime herzustellen, der mit der Stadt Potsdam 
verbunden ist. Georg-Sigismund von Oppen (geb. 27. 1. 1923, gest. 22. 2. 2008) wohnte in 
der Nauener Vorstadt, gehörte hier dem Infanterieregiment 9 an (das maßgeblichen Anteil 
am Putsch des 20. Juli 1944 gegen Hitler hatte) und gehörte zur Verschwörergruppe des 20. 
Juli. Er war einer von 4 Ordonnanzoffizieren von Graf Stauffenberg, in der Nacht des 
Putsches im Bendlerblock, floh, wurde verhaftet, aus der Wehrmacht entlassen, kam aber 
mit dem Leben davon. 
Von Oppen ist einer der Widerständler, die in den Potsdamer Namenspool von Dr. Arlt 
aufgenommen sind. Er ist keine durch Schicksal (er wurde nicht hingerichtet, hat Krieg und 
NS-System überlebt und dann in Argentinien als Kaufmann ein bürgerliches Leben gelebt) 
oder Berühmtheit herausgehobene Persönlichkeit des Widerstandes – aber gerade durch 
seine eher unauffällige, aber entschiedene Rolle beim 20. Juli 1944 als Namensgeber auf 
diesem ehemaligen Kasernengelände geeignet – denn auch die Kaserne hatte keine 
herausragende Bedeutung innerhalb der NS-Kasernenkomplexe. Zugleich ist sein Mut, in 
der Situation des Krieges und der totalen NS-Herrschaft sein Leben für seine Überzeugung 
zu riskieren und an der Anti-Hitler-Verschwörung teilzunehmen, ein guter Grund, die Straße 
nach ihm zu benennen.  
 
2 Quellenangaben: Darstellung der Ereignisse am 20. Juli 1944 in der Gedenkstätte 
Deutscher Widerstand im Internet einsehbar unter:  
http://www.20-juli-44.de/pdf/1993_hammerstein.pdf 
Todesanzeige:http://annikamueller.files.wordpress.com/2011/01/faz-musik-zwischentc3b6ne-
29-3-2008.pdf  
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Tel.: +49 (0)331 289 – 2713 | Fax: +49 (0)331 289 – 2715 
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Stadtverwaltung Potsdam, Fachbereich Kataster und Vermessung. Die dargestellten
Karteninhalte wurden aus verschiedenen Datengrundlagen zusammengetragen, daher kann keine
Gewähr für die Maßstabstreue oder Genauigkeit übernommen werden. 
Die Umarbeitung, Veröffentlichung, Vervielfältigung und/oder Weitergabe an Dritte ist nur mit
Zustimmung des Fachbereiches Grün- und Verkehrsflächen der Landeshauptstadt Potsdam 
gestattet. Vervielfältigung und Umarbeitung zur dienstlichen Verwendung innerhalb der Behörde
oder zum eigenen nicht gewerblichen Gebrauch sind zulässig. Im Übrigen bleiben die
Bestimmungen des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes sowie des Brandenburgischen
Geoinformations- und Vermessungsgesetzes in den jeweils gültigen Fassungen unberührt. 
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  Seite: 1/1 

BESCHLUSS 
der 50. öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Fahrland am 

21.08.2013 

 
 
 Straßennamen Bebauungsplan Fahrland Nr. 3 "Am Upstallgraben", 1. Änderung 

Vorlage: 13/OBR/0096 
  
  

 
Der Ortsbeirat Fahrland schlägt für die im Bebauungsplangebiet zu benennenden 
Erschließungsstraßen die nachfolgenden Namen vor: 
 

- Planstraße 4: „Am Upstallgraben“  
- Planstraße 5: „Rönsahler Straße“  
- Planstraße 6: „Zum Storchennest“  
- Planstraße 7: „Schmidtweg“  

 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen 
 

 
 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder 
des Ortsbeirates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Dem Beschluss werden __0___ Seiten beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 22. August 2013  P. Seidel-Fisch 
  Schriftführerin 
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LoyalC
Textfeld
Auszug Bebauungsplan Nr.SAN-P 13 "Havelufer / Alte Fahrt"

LoyalC
Beschriftung
"Brauerstraße"


	Anlage  1 Antrag-Kulturausschuss-Konrad-Zuse-Ring
	Anlage  2 Plan_Planstraßen-G1,G2,G3-(Konrad-Zuse-Ring)
	Anlage  3 Antrag-2-Kulturausschuss_Von-Oppen-Weg
	Anlage  4 Lageplan_Quartier-2
	Anlage  5 Beschluss-OBR-GG_13-SVV-0091
	Anlage  6 Antrag-2-Kulturausschuss_B-Plan-Fa-03
	Anlage  7 Plan_Straßenbenennung-B-Plan-Fa-03
	Anlage  8 OBR-Beschluss_13-OBR-0096
	Anlage  9 Antrag-Kulturausschuss_Brauerstraße
	Anlage 10 Plan_Auszug-B-Plan-SAN-P-13

